Heimatgeschichte der Gemeinde Körle

Teil 9: Einzugsgeld und andere Kuriositäten

Im 19. Jahrhundert legten die Gemeinden offensichtlich keinen Wert auf den Zuzug von Bürgern.  
Wer aus einem anderen Ort nach Körle ziehen wollte, musste Einzugsgeld zahlen. Das betraf auch Personen, die sich in Körle verheirateten. Wenn Körler Männer  eine Ehefrau aus einem Nachbarort wählten, zahlten sie  z. B. im Jahre 1829 an Einzugsgeld  4 Taler 16 Sgr. 
Auswärtige Männer, die sich in Körle verheiraten wollten, mussten wesentlich mehr in die Gemeindekasse zahlen.  So zum Beispiel der Bergheimer Friedrich Stöhr, der spätere Besitzer der Körler Mühle. Sein Einzugsgeld betrug 9 Taler.  Wenn ein Ehepaar nach Körle ziehen wollte, musste es 13 Taler zahlen. Teuer wurde es für einen Körler Mann, der eine „Ausländerin“ heiraten wollte. Unter der Ausländerin verstand man damals eine Person, die nicht aus der Landgrafschaft Hessen kam. Nach dieser Auslegung wären heute Personen zum Beispiel aus Thüringen oder Niedersachsen Ausländer. Ein Körler Einwohner musste im Jahre 1850 für seine Frau 10 Taler an die Gemeindekasse geben, dazu noch das Geld für einen ledernen  Eimer und 6 Obstbäume; Begründung: „da Ausländerin“.
Eine durchaus sinnvolle „Gebühr“ hatten etwa ab dem Jahre 1840 auch Körler Hochzeitspaare 

zu entrichten.  Sie zahlten  „für einen ledernen Eimer zur Feuerlöschanstalt und zur Unterhaltung der Obstbaumpflanzungen: 1 Taler, 12 Silbergroschen.“

Im Jahre 1871 beschlossen Gemeinderat und Ausschuß  das Einzugsgeld beizubehalten, obwohl durch ein Gesetz die allgemeine Erhebung von Einzugsgeldern aufgehoben worden war.. Der Beschluss lautete wie folgt:

                                                                   Geschehen Körle, am 30. September 1871

Durch das Gesetz vom 7ten Februar 1867 sind die Einzüger von ihrem Einzugsgelde und allen Nebenabgaben bei der Aufnahme befreit.  Da aber die Gemeinde noch eine Schuldenlast von 2.063 Thalern, welche vom Bau der Kirche, Schule und Ankauf eines  Grundstückes zum Todtenhof herrühren,  die Zinsen zu dem schultigen Cappetal müssen durch Umlage erhoben werden. So will die Gemeinde ein Bürgergeld von denjenigen, welche sich zum erstenmal verheyraten und sich in die Gemeinde niederlassen, einsetzen. Dieses soll Statuten

gemäß nach $ 9 der Gemeinde – Ortnung von Königl. Regierung erlangt werden.

1. Eine einheimische Mannsperson, welche sich zum Erstenmal verheyratet mit einer einheimischen Weibsperson und will sich in die Gemeinde niederlassen , der soll bezahlen                                                                                              1 Thl. 15 Sgr.

2. Wenn eine Mannsperson eine Auswärtige heyratet, was soll der zahlen:   5 Thl.

3. Wenn eine Mannsperson eine Ausländerin heyratet, was soll die zahlen:  7 Thl, 15 Sgr

4. Wenn eine einheimische Weibsperson sich mit einer auswärtigen Mannsperson verheyratet, und sich hier in die Gemeinde niederlässt, was soll die zahlen: 10 Thl.                                                                                                                           

5. Wenn sich eine einheimische Weibsperson mit einem Ausländer verheiratet und sich hier niederlassen will, was soll die zahlen:                                              12 Thl. 15 Sgr.

6. Wenn sich ein Inlandsehepaar hier niederlassen will, was sollen 

      die zahlen:                                                                                                12 Thl. 15 Sgr.

7. Wenn sich ein Ausländerehepaar hier will niederlassen, was sollen die zahlen: 15 Thl.

8. Hiervon werden ausgeschlossen die Staatsbeamten und Staatsdiener mit dem Vorbehalt, wenn sie ohne Haus- und Grundbesitz bleiben.

Der Gemeinderath.                                                                  Der Ausschuß

Die Rechtschreibung wurde beibehalten, soweit diese nicht sinnentstellend war.

Verfasst von Heinz Rüdiger

